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Protokoll der Sitzung Aktionskreis „Der behinderte Mensch in Dortmund“ vom 29.05.2018 

1. Infos und Berichte 

 Bericht vom Deutschen Seniorentag (dreitätig) in Dortmund. Viele verschiedene 

Organisationen und ein Stand der Landesarbeitsgemeinschaft  Selbsthilfe waren vor 

Ort. Daneben waren viele Vorträge.  

 Einbringen des Dortmunder  Suchtberichts mit der Anfrage, ob wir uns im Jahr 2018 

im Aktionskreis auch mit dem Thema Sucht und Behinderung beschäftigen wollen. 

Als erster Schritt wurde vereinbart, dass einige Mitglieder des Aktionskreises den 

Suchtbericht lesen. Das Thema wird wieder aufgenommen im September. Parallel 

wird geklärt, ob das Behindertenpolitische Netzwerk das Thema bearbeiten wird.  

 Bericht von dem Bauprojekt aus den „Neue Wohnformen“: Von einem Termin im 

Juni werden neuere und detailliertere Informationen erwartet. Grundstück und 

Bauträger stehen glücklicherweise bereits fest.  

 Vortragsankündigung: „Heimkinderzeit“ (Gewalt an behinderten Kindern und 

Jugendlichen in Einrichtungen der Behindertenhilfe nach 1950) am 12.06.2018 ab 

12:15 Uhr in der Evangelischen Hochschule Bochum, Raum 119 

 Information vom Christopherus-Haus  e.V., dass es eine neue Vereinsorganisation 

gibt mit einem hauptamtlichen Vorstand. 

 Information: Das Präimplantationsdiagnostikgesetz NRW läuft im Jahr 2019 aus. Das 

Bundesgesetz bleibt für die Grundsätze in den Ländern weiterhin bindend. Zahlreiche 

Organisationen und auch die Behindertenselbsthilfe sind aufgefordert, sich zum 

aktuell geltenden Gesetz in NRW und zu gewünschten Änderungen zu  positionieren. 

 Das Koordinierungsgremium hat sich eine neue Satzung (September 2017) gegeben. 

Mitglieder (und deren Vertretungen) sollen von den entsendenden Organisationen 

und Institutionen namentlich benannt werden.  

Die Lebenssituation und die benötigten Unterstützungsangebote für Wohnungslose 

werden thematisch ebenfalls ins Koordinierungsgremium eingebunden.  

Ein aktuelles Thema ist die stationäre Versorgung von geistig behinderten Kindern 

und Jugendlichen. Die Nichtbeschulung/Ausschulung wird von den Heimträgern als 

Problem benannt. Ein neues Wohnheim für Jugendliche wird gebaut (Lebenshilfe). 

Regionale Zuständigkeit wurde erneut diskutiert. Als Problem benennt die LWL-

Vertretung das Fehlen verfügbarer Grundstücke für Wohnheime und Wohnmodelle 

in Dortmund.  

Forderung, dass das Koordinierungsgremium bei der städtischen Flächennutzung 

berücksichtigt werden soll. Als Einwand aus der Runde wird benannt, dass dadurch 

im Koordinierungsgremium nicht vertretene Organisationen aus dem Prozess 

ausgegrenzt werden.  

 Vertreter*innen aus dem Inklusionsbeirat sind neben einer Vertretung aus dem 

Behindertenpolitischen Netzwerk jetzt offiziell beratendes Mitglied im 

Koordinierungsgremium. Das scheint Ausfluss des Inklusionsstärkungsgesetzes zu 

sein. Beschluss der Runde, die benannten Vertretungen zu bitten, im Aktionskreis 

über Zielsetzung und Interessenvertretungsauftrag für das Koordinierungsgremium 

zu berichten. Deutlich wird in der Diskussion, dass der Inklusionsbeirat 

krankheitsbedingt zurzeit einen gestörten Informationsfluss hat. Der Aktionskreis 

schreibt an den Inklusionsbeirat und an das Behindertenpolitisches Netzwerk und 

bittet darum, auf einer AK-Sitzung zu berichten, mit welcher Zielsetzung sie die 

Interessen behinderter Bürger*innen im Koordinierungsgremium vertreten werden.  
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 Teilnehmende berichten vom Problem der Entlassung von Schüler*innen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf aus der Regelschule ohne Schulabschluss nach 9 

Schuljahren. Es besteht die Idee, die Dortmunder Stadteltern dazu zu befragen.  

 Es wird von einer Anhörung des Instituts für Menschenrechte berichtet, das im 

Auftrag der Landesregierung die Umsetzung der UN-BRK in NRW untersucht. 

Mitglieder von MOBILE-Selbstbestimmtes Leben Behinderter haben ihre 

Stellungnahmen in die Runde mitgebracht.  

2. Umgang mit Themenschwerpunkte in 2018 

 Es ist sinnvoll, den Themenschwerpunkt zum neuen Hilfeplanverfahren zeitlich auf 

2019 zu verschieben.  

 Kurzzeitpflege für behinderte Menschen:  

Bericht aus der Runde: Kurzzeitpflege ist in Pflegegrad 5 eingeplant, in den unteren 

Pflegegraden ist eine Summe von ca. 1700 € pro Jahr hierfür vorhanden. Ansonsten 

ist Hilfe zur Pflege beim LWL zu beantragen. Das neue Pflegestärkungsgesetzt führte 

dazu, dass der Topf für Kurzzeitpflege, Tag-Nacht Pflege und Verhinderungspflege 

zusammengeführt wurde.  

Frage aus der Runde, ob die Kurzzeitpflegeplätze von der Stadt Dortmund koordiniert 

werden?  

Vorschläge sind, Anbieter für Kurzzeitpflege in Dortmund und eine Vertretung der 

Pflegekassen in den Aktionskreis einzuladen. Gelungen wäre, zusammen mit 

Dortmunder Partnern ein Themenabend zu gestalten zu Rechtsansprüchen 

(Behinderung und Senioren) und zur Bedarfsplanung bzw. zum vorhandenen 

Angebot.  

 In der Junisitzung wird die problematische Versorgung durch Sanitätshäuser 

(Rechtsanspruch auf Hilfsmittel, Zwang nur bestimmte Sanitätshäuser nutzen zu 

können) näher diskutiert.  Vorgeschlagen wurde, Erfahrungen Einzelner per 

Fragebogen zu erheben. 

 

Heiko Burak, Juni 2018 


